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V

Vorwort

Seit dem Erscheinen dieses Handbuchs, das in der ersten Auflage 2001 den Titel 
„Ordnungswidrigkeiten in Rundfunk und Mediendiensten“ trug, hat sich die 
Medienlandschaft und mit ihr die medienrechtliche Landschaft stark verändert.

Änderungen des europäischen Sekundärrechts haben Änderungen in den natio-
nalen Rechtsordnungen nach sich gezogen. Die Regulierung hat nach und nach wei-
tere Bereiche erfasst. Stand ursprünglich die Veranstaltung und Verbreitung von 
Rundfunk, später auch von Telemedien im Fokus der Gesetzgebung, sind längst 
Fragen der Distribution einbezogen worden. Dabei blieb die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für die technische Infrastruktur (Telekommunikation) zu be-
achten. Die Länder als Rundfunkgesetzgeber haben die Bedeutung sog. Gatekeeper 
für die Gewährleistung von Meinungsvielfalt erkannt und Vorgaben für die Viel-
faltssicherung durch Weiterverbreiter und Zugangsvermittler aufgestellt.

Die wachsende Zahl von Bußgeldtatbeständen hat – erfreulicherweise – nicht zu 
einem entsprechenden Anwachsen von Bußgeldverfahren geführt. Für manche 
Bußgeldtatbestände steht im Gegenteil die Bewährung im Praxistest noch aus. Das 
bedeutet aber nicht, dass alle bis heute unangewendeten Bußgeldtatbestände über-
flüssig wären. Denn die Erfahrung lehrt, dass der Erfolg kooperativer Formen des 
Verwaltungshandelns der Aufsichtsbehörden oft von der Möglichkeit, Zwang anzu-
wenden, abhängt. Selbst Bußgeldtatbestände mit unklaren Anwendungsvoraus-
setzungen können mitunter eine einvernehmliche Lösung von Aufsichtsproblemen 
erst ermöglichen.

Dass die zumeist zuständigen Landesmedienanstalten vergleichsweise selten 
Bußgeldverfahren durchführen, liegt zu einem Teil sicherlich an der Unhandlichkeit 
vieler Sonderdelikte gerade im Rundfunkbereich. Der ahndungsrechtlich taugliche 
Täter „Rundfunkveranstalter“ ist zumeist eine juristische Person des Privatrechts 
und mangels Handlungsfähigkeit als Täter einer Ordnungswidrigkeit untauglich. 
Der handelnde Mitarbeiter ist nicht selten mangels ahndungsbegründender Täter-
merkmale als Täter ahndungsrechtlich untauglich; den haftbaren Vertretern ist meist 
keine eigene Tatbeteiligung nachzuweisen. Und der Rettungsanker „Aufsichts-
pflichtverletzung“ (§ 130 OWiG) findet oft keinen festen Ankergrund, denn er ver-
langt vom Tatrichter klare Darlegungen, durch welche (nahe liegenden) Organisati-
ons- oder Aufsichtsmaßnahmen die Bezugstat der handelnden untauglichen Täter 
hätte verhindert oder wesentlich erschwert werden können.
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Hinzu kommt, dass vielen Richterinnen und Richtern in den Bußgeldkammern 
der Amtsgerichte das ungewohnte Medienrecht als vermintes Gelände erscheinen 
mag. Darauf deuten jedenfalls häufige Verfahrenseinstellungen mit teils über-
raschenden Begründungen und manchmal wegen Verjährung bei Gericht hin.

Dieses in siebter Auflage erscheinende Rechtshandbuch ist ein wichtiger Rat-
geber für alle, die es vermeiden wollen, mit einem Bußgeldverfahren überzogen zu 
werden, für alle, deren Aufgabe es ist, Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen und zu 
ahnden, und nicht zuletzt für die Verteidigerinnen und Verteidiger in medienrecht-
lichen Bußgeldverfahren. Es gehört deshalb in die Bibliotheken aller Rundfunkver-
anstalter und geschäftsmäßigen Telemedienanbieter einschließlich der Anbieter von 
Medienplattformen, Benutzeroberflächen und Medienintermediären. Es gehört in 
die Bibliotheken der Amtsgerichte und Staatsanwaltschaften zumindest an allen 
Medienstandorten in Deutschland und in die Bibliotheken aller Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte, die in der Beratung von Medienunternehmen (Compliance) und 
bußgeldrechtlichen Verteidigung kompetent auftreten wollen. Für die Bibliotheken 
von Universitäten und Hochschulen, die Medienrecht anbieten, ist das Handbuch 
unverzichtbar.

Von der ersten bis zur sechsten Auflage hat Roland Bornemann das Rechtshand-
buch allein betreut. Dabei kamen ihm die Erfahrungen als Justiziar der Bayerischen 
Landeszentrale für neue Medien, als Lehrbeauftragter beim Mainzer Medieninstitut 
und seit 2011 als Honorarprofessor am Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie die Mitarbeit an ver-
schiedenen rundfunkrechtlichen Kommentaren zugute.

Der Umfang der zu berücksichtigenden Vorschriften hat ständig zugenommen 
und sich im wachsenden Umfang des Handbuchs niedergeschlagen. So ist es zu be-
grüßen, dass mit Prof. Dr. Steffen Rittig ein weiterer kompetenter Autor gewonnen 
werden konnte. Seine langjährige Erfahrung als Hochschullehrer und Forschender 
im Medienrecht werden bei der Fortführung des Rechtshandbuchs wichtige Im-
pulse geben.

Anregungen aus der Leserschaft, die zur Verbesserung dienen können, sind nach 
wie vor sehr willkommen Während des Korrekturlaufs wurde der Referenten-
entwurf eines Digitale-Dienste-Gesetzes (DDG) vom 1.8.2023 bekannt, das zu-
sammen mit dem Digital Services Act, einer direkt geltenden EU-Verordnung, am 
17.2.2024 in Kraft treten soll. Es wird dann das Telemediengesetz (TMG) und das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ablösen. Geneigte Leserinnen und Leser 
mögen die Bezeichnung Telemedien im Buch ab dem 17.2.2024 durch digitale 
Dienste, Telemedienanbieter durch Diensteanbieter ersetzen. Im Übrigen wird im 
Text nach Möglichkeit auf zu erwartende Änderungen hingewiesen.

Ottobrunn/Mainz, Deutschland Roland Bornemann  
  Steffen RittigJuni 2023

Vorwort
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JMStV Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
JuSchG Jugendschutzgesetz
JZ Juristenzeitung
KEK Kommission zur Ermittlung der Konzentration im 

Medienbereich
KG Kommanditgesellschaft oder: Kammergericht (Berlin)
KJM Kommission für Jugendmedienschutz
krit. kritisch
K&R Kommunikation und Recht
LDSG-BW Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg
LDSG-RP Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz
LFGB Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
LGlüG offizielles Kürzel der Landesglücksspielgesetze Baden- 

Württemberg und Rheinland-Pfalz
LMBG Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz
LMK Landeszentrale für Medien und Kommunikation 

Rheinland-Pfalz (seit 28.12.2018: Medienanstalt 
Rheinland-Pfalz – Medienanstalt RLP)

Abkürzungen
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LOWiG baden-württembergisches 
Landesordnungswidrigkeitengesetz

LPR Hessen Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue 
Medien (seit 30.11.2022: Medienanstalt Hessen)

LRZ Landesrundfunkzentrale Mecklenburg-Vorpommern
MABB Medienanstalt Berlin-Brandenburg
MA HSH Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein
MA RLP Medienanstalt Rheinland-Pfalz
m. a. W. mit anderen Worten
MDR-StV Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk
MDStV Mediendienste-Staatsvertrag
MMR Multimedia und Recht
MOModStV Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in 

Deutschland
MSA Medienanstalt Sachsen-Anhalt
MStV Medienstaatsvertrag (Nachfolger des 

Rundfunkstaatsvertrags)
MStV BBbg. Staatsvertrag über das Medienrecht in Berlin und 

Brandenburg
MStV HSH Staatsvertrag über das Medienrecht in Hamburg und 

Schleswig-Holstein
m. w. N. mit weiteren Nachweisen
NDR-StV Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk
nds. niedersächsisch
n. F. neue Fassung
NGlüSpG Niedersächsisches Glücksspielgesetz
NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NLM Niedersächsische Landesmedienanstalt
Nr. Nummer
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR Rechtsprechungsreport der NStZ
NZKart Neue Zeitschrift für Kartellrecht
OLG Oberlandesgericht
OVG Oberverwaltungsgericht
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz
PrG Pressegesetz
ProstSchG Prostituiertenschutzgesetz
RÄndStV Rundfunkänderungsstaatsvertrag
RennwLottG Rennwett- und Lotteriegesetz
RG Reichsgericht
RGSt Entscheidungssammlung des RG in Strafsachen
Rn. Randnummer
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RStV Rundfunkstaatsvertrag (am 7.11.2020 durch den MStV 
abgelöst)

RuF Rundfunk und Fernsehen (Zeitschrift, fortgeführt 
als M&K)

S. Seite
s. siehe
SächsGlüStVAG Sächsisches Ausführungsgesetz zum GlüStV
SächsOWiG Sächsisches Ordnungswidrigkeitengesetz
SchweizBG Schweizerisches Bundesgericht
SLM Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und 

neue Medien
StAnz Bayerischer Staatsanzeiger
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
TabakerzG Tabakerzeugnisgesetz
TDDSG Teledienstedatenschutzgesetz
ThürGlüG Thüringer Glücksspielgesetz
TKG Telekommunikationsgesetz
TLR Thüringer Landesmedienanstalt
TMG Telemediengesetz
UrhG Urheberrechtsgesetz
Urt. Urteil
UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VAUNET Verband Privater Medien e. V. (vormals: VPRT)
VerfGH Verfassungsgerichtshof
VGH Verwaltungsgerichtshof
VorlTabakG Vorläufiges Tabakgesetz
VSchDG Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetz
WDRG Gesetz über den Westdeutschen Rundfunk
WerbeRiL Werberichtlinien der Landesmedienanstalten (am 15.4.2021 

aufgehoben durch WerbeS)
WerbeS Satzung(en) zur Durchführung der Werbevorschriften 

des MStV
Wistra Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
ZAK Kommission für Zulassung und Aufsicht
z. B. zum Beispiel
ZDF Zweites Deutsches Fernsehen
ZDF-StV ZDF-Staatsvertrag
ZfWG Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZUM-RD Rechtsprechungsdienst der ZUM
ZustV Zuständigkeitsverordnung
zzt. Zurzeit

Abkürzungen
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1Einleitung

1.1  Geschichtliches zum Ordnungswidrigkeitenrecht

Das ältere Recht vereinte unter dem Titel „Strafrecht“ das Kriminalstrafrecht mit 
dem so genannten Polizeistrafrecht (Verwaltungsunrecht). Das ist im allgemeinen 
Sprachverständnis tief verwurzelt. Auch heute noch wird die Zufügung eines Nach-
teils – gleichviel ob zivilrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Natur – umgangs-
sprachlich gern als „Strafe“ bezeichnet. In seinen Anfängen war das Disziplinar-
recht der Beamten, also das Berufsordnungsrecht der Staatsdiener, in das allge-
meine Strafrecht eingewoben. Disziplinarvergehen und klassische Amtsverbrechen 
wurden nicht unterschieden. Die Ausübung der Straf- und der Disziplinargewalt 
waren nicht getrennt. Das Disziplinar„straf“recht erscheint bis ins 19. Jh. hinein als 
„Sonderstrafrecht“ des Beamten. Zu Zeiten des Großen Kurfürsten (1620–1688) 
und noch unter Friedrich II. (1712–1786) war die Verhängung der Todesstrafe als 
Disziplinarstrafe möglich.1 1958 schrieb von Weber: „Auch heute noch können kri-
minelle Strafe und Disziplinarmaßnahme einander ersetzen. Sie sind keine Gegen-
sätze, sondern ineinander übergehende Erscheinungen, deren Abgrenzung nicht 
immer eindeutig möglich ist.“2 Diese an sich überholte Ansicht wirkt an verschiede-
nen Stellen bis in aktuelle juristische Diskussionen nach. Bedeutende Teile der 
Rechtswissenschaft sind nach wie vor der Auffassung, der Immunitätsschutz der 
Abgeordneten „wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung“ (Art. 46 Abs. 2 GG) 
beziehe sich „neben Kriminalstrafen … auch (auf) Sanktionen des Ordnungswid-
rigkeitenrechts, des Disziplinar- und des Standesrechts.“3

1 Bornemann, DÖV 1986, 93 (96 m. w. N.).
2 Zitiert bei Bornemann, DÖV 1986, 93 (96); vgl. auch Stettner in Dreier, GG, Art.  74 Rn. 21 
m. w. N.
3 So z. B. Schulze-Fielitz in Dreier, GG, Art. 46 Rn. 26; ebenso BeckOK GG/Butzer, Art. 46 Rn. 13, 
was das Ordnungswidrigkeitenrecht betrifft, gegen die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte und 
die Bundestagspraxis sowie einen Teil der Literatur und was die Disziplinarmaßnahmen betrifft, 

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil 
von Springer Nature 2023
R. Bornemann, S. Rittig, Ordnungswidrigkeiten in Rundfunk und Telemedien, 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66499-5_1

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-66499-5_1&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66499-5_1
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Im Großen und Ganzen darf aber heute als gesichert gelten, dass Kriminalstrafrecht 
und Verwaltungsunrecht (Ordnungswidrigkeiten) sowie das Berufsordnungsrecht (Dis-
ziplinarrecht) zu unterscheiden sind.4 Nach allgemeiner Rechtsauffassung5 gründet sich 
die Kompetenz des Bundesgesetzgebers zur Regelung des Ordnungswidrigkeitenrechts 
auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG, d. h. auf den Kompetenztitel „Strafrecht“. Gleichwohl sol-
len Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht wesensverschieden sein und sich nach 
Rechtsgrund und Zweckbestimmung unterscheiden.6 Während die Strafe staatliches 
Zur-Verantwortung-Ziehen verbunden mit einem sozial-ethischen Unwerturteil über 
den Täter bedeute, handle es sich bei der Buße – lediglich – um eine nachdrückliche 
Pflichtenmahnung, der der „Ernst der Strafe“ fehle.7 Folgerichtig ordnet die Rechtswis-
senschaft der Geldbuße – unabhängig von ihrer Höhe – eine geringere Wertigkeit zu als 
der Geldstrafe.8 Konkret bedeutet dies: Eine Geldbuße wiegt – mangels sozial-ethischen 
Unwerturteils – juristisch weniger schwer als eine halb so hohe Geldstrafe. Zudem wird 
die Höhe der angemessenen Geldstrafe gem. § 46 Abs. 2 StGB auf der Grundlage der 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters, ausgehend von dem tatsäch-
lichen oder erreichbaren Nettoeinkommen pro Tag und damit in Tagessätzen berechnet, 
was bei einkommensschwachen Personen zu sehr niedrigen Geldstrafen führen kann. 
Dagegen orientiert sich die Geldbuße gem. § 17 OWiG vorrangig an der Bedeutung der 
Ordnungswidrigkeit, während die wirtschaftlichen Verhältnisse insbesondere bei ge-
ringfügigen Ordnungswidrigkeiten in der Regel unberücksichtigt bleiben sollen, was bei 
einkommensschwachen Personen zu vergleichsweise harter Belastung führen kann. 
Dem Betroffenen werden diese Umstände kaum klarzumachen sein.

Die Zielsetzung des Ordnungswidrigkeitenrechts, „Bagatelldelinquenz angemes-
sen zu erfassen und vereinfacht ahnden zu können“,9 wird speziell in den rundfunk-

gegen BVerwG, Urt. v. 23.4.1985 – 2 WD 42/84, BVerwGE 83, 1 ff.; Disziplinarverfahren betreffen 
auch keine strafrechtliche Anklage i. S. d. Art. 6 Abs. 1 EMRK, EGMR, Urt. v. 16.7.2009 – 8453/04 – 
Bayer/Deutschland, NVwZ 2010, 1015  ff.; Entsprechendes gilt für das anwaltliche Standesrecht 
EGMR, Urt. v. 19.2.2013 – 47195/06 – Müller-Hartburg/Österreich, NJW 2014, 1791 (1792).
4 Aus der jüngeren Rspr. s. OVG Koblenz, Urt. v. 8.3.2016 – 3 A 10861/15.OVG, BeckRS 2016, 
43671, Rn. 61; BVerwG, Beschl. v. 22.10.2018 – 2 B 30.18, BeckRS 2018, 29865 Rn. 7; OVG 
Hamburg, Urt. v. 30.11.2022 – 11 Bf 155/22.F, BeckRS 2022, 41871 Rn. 101; aber: NK-StGB/
Neumann, StGB § 17 Rn. 28 f.
5 Seit BVerfG, Beschl. v. 16.7.1969 – 2 BvL 2/69, BVerfGE 27, 18.
6 Instruktiv Mitsch, OWiR, S. 15 ff.; zu den verschiedenen Theorien s. Klesczewski/Krenberger, 
OWiR, § 1 Rn. 8 ff.
7 BVerfG, Beschl. v. 16.7.1969 – 2 BvL 2/69, BVerfGE 27, 18 (33); differenzierter mit Blick auf 
die gewichtigen Ordnungswidrigkeiten des Wirtschaftsrechts BVerfG, Beschl. v. 21.6.1977 – 2 
BvR 70, 361/75, BVerfGE 45, 272 (290).
8 Vgl. Bülte, Grundriss, § 2 Rn. 22; Klesczewski/Krenberger, OWiR, § 8 Rn. 5; KK-OWiG/Mitsch, 
§ 17 Rn. 8.
9 Bülte, Grundriss, § 1 Rn. 34.
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rechtlichen Bußgeldtatbeständen nicht leicht erkennbar. Schon der  Bußgeldrahmen 
von i. d. R. bis zu 500.000 € lässt gewisse Zweifel am Bagatellcharakter der Delikte 
aufkommen. Und die Aufwertung der schweren Jugendgefährdung zur Straftat durch 
den Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrag (§  49 a RStV a.  F., nunmehr §  23 
JMStV) zeigt, dass der Gesetzgeber seine Bewertung zumindest ändern kann.

Ungeachtet aller rechtstheoretischen Erwägungen steht für den Rechtsanwender 
stets fest, welches Verhalten durch den Gesetzgeber als Straftat und welches als Ord-
nungswidrigkeit klassifiziert wird: Um Ordnungswidrigkeiten handelt es sich, wenn 
die Rechtsfolge als Geldbuße bezeichnet wird; um Straftaten, wenn von Freiheits-
strafe oder Geldstrafe die Rede ist.10

1.2  Schranken der Kommunikationsfreiheiten

1.2.1  Freiheit der Meinungsäußerung

Die Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht (Art.  19 AEMR). Sie genießt Grund-
rechtsschutz auf europäischer (Art. 10 EMRK,11 Art. 11 EU-GrCharta12) wie auf nati-
onaler Ebene (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG).13 Die Meinungsfreiheit gewährt jedermann 
das Recht, seine Meinung öffentlich zu äußern oder auch zu verschweigen. Ungeach-
tet ihrer herausragenden Bedeutung für den Einzelnen und für die demokratische Ge-
sellschaft kann sie nach Art. 5 Abs. 2 GG durch allgemeine Gesetze, die dem allge-
meinen Rechtsgüterschutz dienen und nicht gegen bestimmte Meinungen gerichtet 
sind, beschränkt werden (Schrankenvorbehalt). Schrankengesetze müssen den Kern 
und Wesensgehalt der Grundrechte, die sie beschränken, unangetastet lassen; sie dür-
fen nur so angewendet werden, dass der Grundrechtsschutz nicht leerläuft.14

In modernen Gesellschaften ist die Teilhabe am öffentlichen Kommunikations-
prozess auf (Massen-)Medien angewiesen. Die Meinungsäußerungsfreiheit gehört 
zusammen mit den Medienfreiheiten zu den Grundvoraussetzungen einer funktio-
nierenden Demokratie.15

10 Mitsch, OWiR, S. 14 f. (Rn. 3, 5).
11 BeckOK InfoMedienR/Cornils, EMRK Art. 10 Rn. 12 (Stand: 01.11.2019); s. auch Payandeh, 
JuS 2016, 690.
12 BeckOK InfoMedienR/Cornils, EU-GrCharta Art. 11 Rn. 18 (Stand: 01.11.2019).
13 BeckOK InfoMedienR/Kühling, GG Art. 5 Rn. 1 ff. (Stand: 01.11.2020).
14 Instruktiv, Dürig/Herzog/Scholz/Grabenwarter, GG, Art. 5 Rn. 139 ff.
15 Bornemann, BayVBl. 2021, 181 m. w. N.
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1.2.2  Kommunikationsfreiheiten

Anders als die Meinungsfreiheit und die „andere Seite der Medaille“, die Informa-
tionsfreiheit, sind die weiteren durch Art.  5 Abs.  1 GG gewährleisteten 
 Kommunikationsfreiheiten keine urwüchsigen oder „natürlichen“ Freiheiten. Sie 
sind rechtserzeugt und normgeprägt. Das ist bei der Presse, die ihre Freiheit früh er-
kämpft hat und wenig reguliert ist, kaum zu sehen, beim spätgeborenen Rundfunk 
dafür umso deutlicher ausgeprägt.16 Im elektronischen Medienzeitalter werden 
Rundfunk- und Pressefreiheit gern kontrovers in Stellung gebracht. Während die 
klassische Interpretation alle massenmedial mittels Telekommunikation verbreite-
ten Inhalte der Rundfunkfreiheit zuordnet,17 wollen Pressevertreter den Schutzbe-
reich der Pressefreiheit nicht verlassen.18 Einzelne Literaturstimmen versuchen ihre 
Aporie durch das Postulat einer weiteren Medienfreiheit, der Internetfreiheit19 oder 
Internetdienstefreiheit20 zu überdecken. Andere wollen nicht auf den Gesetzgeber 
warten und schlagen eine neue Abgrenzung zwischen Rundfunk- und Pressefreiheit 
vor, die alle „Lesemedien“ unabhängig von der Verkörperung in Druckerzeugnissen 
der Pressefreiheit zuordnet.21

Dieses Handbuch geht von einem weiten und dynamischen Rundfunkbegriff aus 
und hält an der traditionellen Unterscheidung anhand der Technik fest: Der Presse-
freiheit unterfallen Druckerzeugnisse; Massenkommunikation per Telekommunika-
tion wird vom Schutzbereich der Rundfunkfreiheit umfasst.22

Für die Erläuterung der Bußgeldvorschriften für Rundfunk- und Telemedienan-
gebote ist die Frage der grundrechtlichen Zuordnung zur Rundfunk- oder Presse-
freiheit ohne Relevanz: Beide Medienfreiheiten genießen Schutz vor staatlicher 
(Vor-)Zensur nach Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG und unterliegen dem Schrankenvorbehalt 
nach Art.  5 Abs.  2. Allen Medienfreiheiten des Art.  5 Abs.  1 Satz 2 GG ist der 
Grundsatz der Staatsfreiheit oder Staatsferne inhärent.23

1.2.3  Speziell: die Rundfunkfreiheit

Das Grundrecht der Rundfunkfreiheit wird, wie ausgeführt, im Rahmen „der allge-
meinen Gesetze“ gewährleistet (Art. 5 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 GG). Von jeher hatten 
Rundfunkveranstalter bei ihrer Programmgestaltung die durch das allgemeine Straf-
recht und das Ordnungswidrigkeitenrecht gezogenen Grenzen zu beachten. Dem 

16 Vgl. Bornemann, MedienWirtschaft 2015, 30 (31 f.).
17 Beck RundfunkR/Schulz, RStV § 2 Rn. 21.
18 Vgl. Fiedler, ZUM 2010, 18.
19 Mecklenburg, ZUM 1997, 525.
20 Holznagel, NordÖR 2011, 205 (210 f.).
21 Gersdorf, AfP 2010, 421 (423 ff.); Lent, ZUM 2020, 593 (594).
22 Rittig, Auskunftsanspruch, S. 8 ff., insbes. S. 18.
23 Sachs/Bethge, GG Art. 5 Rn. 18.
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steht nicht entgegen, dass Gesetze, welche die Rundfunkfreiheit beschränkend, ih-
rerseits im Lichte der Bedeutung der Rundfunkfreiheit auszulegen sind.24 Ist somit 
einerseits klar, dass es auch in Rundfunksendungen verboten ist, andere zu beleidi-
gen (§  185 StGB), so bietet dennoch der Einzelfall im Spannungsfeld zwischen 
Rundfunkfreiheit und Persönlichkeitsschutz, gegebenenfalls auch der Kunstfreiheit, 
Anlass für vielfältige kontroverse Diskussionen.25

Spezielle rundfunkrechtliche Straftatbestände (z. B. Art. 18 Abs. 4 BayRG) blieben 
die Ausnahme. Die Erwähnung des Rundfunks in allgemeinen Straftatbeständen 
(z. B. § 131 Abs. 2 StGB a. F.) erfolgte dann, wenn wegen der unkörperlichen Verbrei-
tung von Rundfunksendungen durch Funkwellen eine besondere Erwähnung zur Ver-
meidung von Strafbarkeitslücken erforderlich erschien. Ein regelrechtes Sonderstraf-
recht des Rundfunks war der deutschen Nachkriegsrechtsordnung fremd. Im Ordnungs-
widrigkeitenrecht ein ähnliches Bild: Die allgemeinen Verbotstatbestände sind für 
Rundfunkveranstalter – wie für jedermann – verbindlich.26 Früher im Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetz versteckt, findet sich eine vereinzelte „rundfunkrechtliche“ 
Ordnungswidrigkeit heute im Tabakerzeugnisgesetz des Bundes, der damit Art. 9 Abs. 1 
Buchst. d AVMD-RL umgesetzt hat: das bußgeldbewehrte Verbot, für Tabakerzeugnisse 
in Hörfunk (§ 19 Abs. 1 i. V. m. § 35 Abs. 2 Nr. 7 TabakerzG), und Fernsehen (§ 20 
i. V. m. § 35 Abs. 2 Nr. 9 TabakerzG) zu werben. Zwischenzeitlich wurde das Verbot 
auch auf Dienste der Informationsgesellschaft i. S. d. Art. 2 Buchst. d der Richtlinie 
2003/33/EG erstreckt (§ 19 Abs. 3 i. V. m. § 35 Abs. 2 Nr. 7 TabakerzG).

1.3  Rundfunkrechtliche Ordnungswidrigkeiten

Mit dem Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom 31.8.1991 
wurden erstmals einheitliche Bußgeldtatbestände für alle Anbieter bundesweit ver-
breiteter privater Rundfunkprogramme geschaffen. Damit reagierte der Gesetzge-
ber auf den Vorwurf aus der Praxis, es stehe für eine effektive Aufsicht kein hinrei-
chend abgestufter Sanktionenkatalog zur Verfügung. Seither wurde die Zahl der 
Bußgeldtatbestände ständig vergrößert.

Die Bußgeldvorschrift im Medienstaatsvertrag vom 14./28.4.2020, der am 
7.11.2020 in Kraft getreten ist, fasst eine große Zahl von Ordnungswidrigkeiten zu-
sammen. § 115 Abs. 1 Satz 1 MStV enthält unter 24 Nummern Sonderdelikte für Ver-

24 Statt vieler Schulze-Fielitz in Dreier, GG, Art. 5 I, II Rn. 158 m. w. N.
25 Vgl. allgemein BayObLG, Urt. v. 18. 2. 1998 – 5 St RR 117–97, NJW 1999, 1982; OLG Hamm, 
Urt. v. 4.2.2004 – 3 U 168/03, ZUM 2004, 388; OLG München, Beschl. v. 14.9.2007 – 18 W 1902/07, 
NJW-RR 2008, 1220; BGH, Urt. v. 24.2.2022 – I ZR 2/21, NJW 2022, 1676 m. Anm. Schack; Bespr. 
Heinrich, GRUR-Prax 2022, 288; Borries, GRUR 2022, 632; Mäsch, JuS 2022, 1171.
26 Zum Beispiel

• öffentliche Aufforderung zu Ordnungswidrigkeiten, § 116 OWiG;
• Werbung für Prostitution, § 33 Abs. 2 Nr. 14 ProstSchG;
• Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen, § 43 BDSG;
• bestimmte Werbung für Heilmittel, § 15 Abs. 1 HWG; u. a.
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anstalter von bundesweit ausgerichtetem privaten Rundfunk, die vorsätzlich oder 
fahrlässig begangen werden können; für landesweiten und lokal/regionalen Rundfunk 
existieren weitere Bußgeldtatbestände in den Landesmediengesetzen, die in diesem 
Handbuch nicht erläutert werden.

Teils für private Rundfunkveranstalter, teils für private Telemedienanbieter listet 
§ 115 Abs. 1 Satz 2 MStV unter 50 Nummern Ordnungswidrigkeiten auf, die nur vor-
sätzlich verwirklicht werden können. Die für private Anbieter (Rundfunkveranstalter 
und Telemedienanbieter) geltenden Bußgeldtatbestände in § 24 Abs. 1 JMStV kom-
men hinzu. Es sind unter 14 Nummern, Nr. 1 in Buchst. a–l unterteilt, aufgelistete Ord-
nungswidrigkeiten, die vorsätzlich und fahrlässig verwirklicht werden können, sieht 
man davon ab, dass die meisten der in Nr. 1 enthaltenen Tatbestände mit Vorsatztaten 
des (Kern-)Strafrechts kongruent sind.

Durch die Einfügung von Ordnungswidrigkeitentatbeständen soll offensichtlich 
die Aufsicht über private Rundfunkveranstalter effektuiert werden. Die amtliche 
Begründung zu den Bußgeldbestimmungen des Bayerischen Mediengesetzes von 
1992 führt dazu Folgendes aus:

„Die Praxis hat gezeigt, daß insbesondere die Ahndung von Programmverstößen über Verwal-
tungszwang und Verwaltungsvollstreckung kaum praktikabel ist. Durch eine einfache Anord-
nung läßt sich ein bereits stattgefundener Programmverstoß nicht mehr ahnden, der Entzug 
der Genehmigung für einen Anbieter, der sich eines Programmverstoßes schuldig gemacht 
hat, wäre jedoch in den meisten Fällen unverhältnismäßig und verstieße deshalb gegen das 
Übermaßverbot.“27

Diese Begründung gilt analog für Rechtsverstöße außerhalb des Programms.

1.4  Telemedien

Der Mediendienste-Staatsvertrag der Länder vom 28.1./12.2.1997 hatte den Bild-
schirmtext-Staatsvertrag (Btx-Staatsvertrag) abgelöst und die Rechtsverhältnisse für 
rundfunkähnliche Kommunikationsangebote bundesweit vereinheitlicht, die zuvor in 
verschiedenen Landesmediengesetzen unterschiedlich geregelt waren.28 Durch den 
Neunten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31.7./10.10.2006, der am 1.3.2007 in 
Kraft trat, wurde der Mediendienste-Staatsvertrag wieder aufgehoben. Die Vorschrif-
ten mit Anforderungen an die Inhalte von Telemedien (arg.: § 1 Abs. 4 TMG) wurden 
in einem neuen VI. Abschnitt (§§ 54–60) in den Rundfunkstaatsvertrag eingefügt. Die 
Ordnungswidrigkeitenvorschrift (§ 49 RStV) wurde zwar zusammen mit der Bestim-
mung über die Revision zum Bundesverwaltungsgericht (§ 48 RStV) zu einem neuen 
Abschnitt im Rundfunkstaatsvertrag zusammengefasst, blieb aber an ihrem Platz 
„mitten im Gesetz“ und verwies für Rundfunkanbieter auf die vorhergehenden und für 
Plattformbetreiber sowie Telemedienanbieter auf die nachfolgenden Staatsvertragsbe-
stimmungen.

27 Bayer. Landtag, Drs. 12/6084, S. 35.
28 Vgl. auch Hesse, RundfunkR, S. 84 (Rn. 15).
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Durch den Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland v. 
14./28.4.202029 (MOModStV) wurden die Rechtsverhältnisse der Massenkommunika-
tionsmittel Rundfunk und Telemedien neu geordnet. Der neue Medienstaatsvertrag 
(Art. 1 MOModStV) hat den Rundfunkstaatsvertrag abgelöst (Art. 9 MOModStV). 
Die Systematik des Medienstaatsvertrags (MStV), unterscheidet sich augenfällig von 
der Systematik des Vorgängerstaatsvertrags. Die allgemeinen Definitionen (§ 2 MStV) 
gelten nunmehr für Rundfunk und Telemedien; zuvor galt etwa die Definition des Wer-
bebegriffs gem. § 1 Abs. 1 RStV ausschließlich für Rundfunk, auch wenn ein Großteil 
der Werbebestimmungen nach § 58 Abs. 3 RStV auf an die Allgemeinheit gerichtete 
Abrufdienste mit fernsehähnlichem Inhalt entsprechend anwendbar war. Wie allge-
mein üblich, befindet sich § 115 MStV mit den Bestimmungen zu Ordnungswidrigkei-
ten nunmehr im Schlussteil des Gesetzes.

Die gesetzliche Definition des „Telemedienbegriffs“ in § 2 Abs. 1 Satz 3 MStV 
weicht im Wortlaut geringfügig von der Beschreibung in der Anwendungsbereichsre-
gel des § 1 Abs. 1 Satz 1 TMG ab, ohne dass ein Unterschied in der Sache zu erkennen 
wäre. Demnach sind Telemedien alle elektronischen Informations- und Kommunikati-
onsdienste, soweit sie nicht Telekommunikationsdienste nach § 3 Nr. 24 TKG sind, die 
ganz in der Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze bestehen, tele-
kommunikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 TKG oder Rundfunk nach § 2 Abs. 1 
Satz 1 und 2 des MStV. „Diese Begriffsbestimmung besteht also aus einem Positiv-
merkmal (elektronischer Informations- und Kommunikationsdienst) und drei Negativ-
merkmalen (kein Telekommunikationsdienst, kein telekommunikationsgestützter 
Dienst, kein Rundfunk).“30 Aus dieser Definition i. S. einer Auffangvorschrift erhellt, 
was die historische Entwicklung der Begriffe auf den Kopf zu stellen scheint: Rund-
funk ist als „linearer Informations- und Kommunikationsdienst“, der „mittels Telekom-
munikation“ verbreitet wird (§ 2 Abs. 1 Satz 1 MStV), ebenfalls ein elektronischer In-
formations- und Kommunikationsdienst, d. h. ein Unterfall der Telemedien – für den 
allerdings ein besonderes und wesentlich strengeres Regulierungsregime gilt als für 
„andere“ Telemedien.31

Ohne Einfluss auf die Interpretation des Rundfunkbegriffs des Art. 5 Abs. 1 Satz 
2 GG durch das BVerfG bleibt die Einordnung massenkommunikativer Informa-
tions- und Kommunikationsdienste unter das strengere rundfunkrechtliche Regulie-
rungsregime (§§ 52 ff. MStV) oder das liberalere für Telemedien (§§ 17 ff. MStV) 
durch den einfachen Gesetzgeber.32 Wenn der Gesetzgeber Telemedien wegen ihrer 
angenommenen geringeren Relevanz für die öffentliche Meinungsbildung einem 

29 Verkündet in den Gesetz- und Verordnungsblättern der Länder, in Bayern etwa im GVBl. 2020, 
450; in Kraft getreten am 7.11.2020 (BayGVBl. 2021, 54).
30 Rittig, Auskunftsanspruch, S. 16, zum wortidentischen § 2 Abs. 1 S. 3 RStV.
31 S. die Wendung „private Rundfunkangebote und andere Telemedien“ in der Überschrift des Bay-
erischen Mediengesetzes.
32 Vgl. zu den ehemals sog. rundfunkähnlichen Kommunikationsdiensten des LMedienG Ba.-Wü., 
die den rundfunkähnlichen Telemedien i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 13 MStV entsprachen: BVerfG, Be-
schl. v. 24.3.1987 – 1 BvR 147/86, 1 BvR 478/86, BVerfGE 74, 297 (350).
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reduzierten Regelungsregime unterwirft, so bedeutet dies nicht, dass sich Teleme-
dienanbieter nicht auf den Schutz des Rundfunkgrundrechts in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
GG berufen könnten.33

Soweit nichts Abweichendes vermerkt ist, gelten die nachfolgenden allgemeinen 
Ausführungen zu den Bußgeldtatbeständen sowohl für Rundfunk als auch für Tele-
medien. Der rein nationale „Telemedienbegriff“ wird vsl. am 17.2.2024 durch den 
Begriff des „digitalen Dienstes“ abgelöst. An diesem Tag wird die Verordnung (EU) 
2022/2065 vom 19.9.2022 (ABl. L 277 vom. 27.10.2022, S. 1, ber. ABl. L 310 vom 
1.12.2022, S. 17) , der sog. Digital Services Act (DSA), unmittelbar geltendes Recht 
in allen Mitgliedsstaaten. Am 1.8.2023 wurde ein Referentenentwurf des Bundes-
ministeriums für Digitales und Verkehr für ein Umsetzungsgesetz zu dieser EU-Ver-
ordnung bekannt, das u. a. an die Stelle des Telemediengesetzes treten soll. Es wird 
für alle Anbieter digitaler Dienste (Diensteanbieter) gelten. Die Definition der digi-
talen Dienste in § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Entwurfs des Digitale-Dienste-Gesetzes (DDG) 
verweist auf Art. 1 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/1535 vom 9.9.2015 
(ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).

33 BCHHG, BayMG Art. 1 Rn. 29 m. w. N.
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2Allgemeiner Teil

2.1  Stellung und Funktion des OWiG

Die Stellung und Funktion des OWiG in der Systematik der Ahndbarkeit und der 
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten lässt sich gut erfassen, wenn man es mit dem 
StGB und der StPO vergleicht: Während das StGB den Kern des materiellen Straf-
rechts in Form eines Lex generalis bildet und durch Strafnormen in Spezialgesetzen 
(etwa BtMG oder WaffG) ergänzt wird, enthält die StPO – ebenfalls als Lex gene-
ralis – die gesetzlichen Vorgaben zur Durchführung des Strafverfahrens und inso-
weit formelles Strafrecht. Dass die durch diese Aufteilung in materielles und for-
melles Recht gebildete Systematik bisweilen durchbrochen wird, etwa durch Straf-
antragsregelungen im StGB, steht dem nicht entgegen.

Mit dem OWiG hat der Gesetzgeber beim Ordnungswidrigkeitenrecht einen an-
deren Ansatz als im Strafrecht verfolgt: Das OWiG enthält als Lex generalis sowohl 
materielles Ordnungswidrigkeitenrecht in Form von einzelnen wenigen Ordnungs-
widrigkeitentatbeständen (Dritter Teil, §§ 111–130 OWiG), überwiegend allerdings 
formelles Ordnungswidrigkeitenrecht in Form von Verfahrensvorschriften. Ein kur-
sorischer Blick in das Inhaltsverzeichnis des OWiG zeigt, dass die Mehrzahl der 
§§ 1–34 OWiG am StGB orientiert formuliert wurde, während die §§ 35–110c OWiG 
an das Erste bis Vierte Buch (§§ 1–373a StPO) und das Siebente Buch (§§ 449–473a 
StPO) der StPO erinnern.

Da sich die meisten Vorschriften des OWiG mit Regelungen zum Verfahren be-
schäftigen, finden sich die wenigsten Ordnungswidrigkeitentatbestände im OWiG. Statt-
dessen sind sie im Ordnungsrecht zu suchen, also in den Gesetzen, die spezifische Ver-
haltensvorgaben machen. Im Kontext der Ordnungswidrigkeiten in Rundfunk und 
Telemedien (künftig: digitale Dienste, s. o. 1.4) sind dies insbesondere die einschlägi-
gen Staatsverträge.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil 
von Springer Nature 2023
R. Bornemann, S. Rittig, Ordnungswidrigkeiten in Rundfunk und Telemedien, 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66499-5_2

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-66499-5_2&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-662-66499-5_2
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2.2  Geltung des OWiG

2.2.1  Sachlicher Geltungsbereich

Das Ordnungswidrigkeitengesetz gilt sowohl für Ordnungswidrigkeiten nach Bundes-
recht als auch nach Landesrecht (§ 2 OWiG). Da es sich bei dem für die Regelung der 
Ordnungswidrigkeiten herangezogenen Kompetenztitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG 
(s. o. 1.1) um eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit handelt, bleibt der Lan-
desgesetzgeber vor allem zur Schaffung materieller Bußgeldtatbestände im Rahmen 
seiner Gesetzgebungsmaterien befugt.1 Der Bundesgesetzgeber ist jedenfalls nicht be-
rechtigt, sich landesrechtlicher Gesetzgebungsmaterien unter Berufung auf die Kom-
petenz zur Regelung des Strafrechts zu bemächtigen und auf diesem Umweg über die 
Kompetenz „Strafrecht“ eine der Länderkompetenz unterliegende Materie selbst sach-
lich zu regeln.2 Das hat besondere Bedeutung für die Kodifizierung rundfunkrechtli-
cher Bußgeldtatbestände. Der allgemeine und der verfahrensrechtliche Teil des Ord-
nungswidrigkeitengesetzes lassen dagegen für landesrechtliche Regelungen grundsätz-
lich keinen Raum, soweit nicht einzelne Bestimmungen des OWiG einen Vorbehalt 
zugunsten des Landesrechts enthalten.3

2.2.2  Zeitlicher Geltungsbereich

Die Geldbuße bestimmt sich gem. § 4 Abs. 1 OWiG nach dem Gesetz, das zu dem 
Zeitpunkt gilt, in dem der Täter handelt oder – bei Unterlassungsdelikten – hätte 
handeln müssen, sog. Tatzeitprinzip.4 Damit begründet § 4 Abs. 1 OWiG, der inhalt-
lich dem § 2 Abs. 1 StGB entspricht, gemeinsam mit § 3 OWiG ein Rückwirkungs-
verbot für Ordnungswidrigkeitentatbestände.5 Ändert sich das Gesetz bis zur Ent-
scheidung über die Geldbuße, so ist gem. § 4 Abs. 3 OWiG das mildeste Gesetz an-
zuwenden. Wird eine Straftat in eine Ordnungswidrigkeit umgewandelt oder 
umgekehrt, wie seinerzeit die offensichtlich schwere Jugendgefährdung (§  49a 
RStV a. F., nunmehr § 23 JMStV), so gilt der Bußgeldtatbestand unabhängig von 
der Höhe des Bußgeldrahmens stets als das mildere Gesetz.6

1 Ebenso Mitsch, OWiR, S.  6  f. (Rn.  8); Schönke/Schröder/Eser/Hecker, StGB Rn.  46 i.  V.  m. 
Rn. 36 vor § 1.
2 BVerfG, Beschl. v. 25.6.1969 – 2 BvR 128/66, BVerfGE 26, 246 (258); hierzu im Kontext des 
Pornografie-Strafrechts in § 184 ff. StGB und § 24 JMStV Bornemann, JZ 2022, 180 (185).
3 Vgl. Mitsch, OWiR, S.  5  f. (Rn.  6  f.); zum Ganzen Schönke/Schröder/Eser/Hecker, StGB 
Rn. 36 ff. vor § 1.
4 Bülte, Grundriss, § 2 Rn. 19.
5 BeckOK OWiG/Valerius, § 4 Rn. 1.
6 Krenberger/Krumm, OWiG § 4 Rn. 12; Lemke/Mosbacher, OWiG § 4 Rn. 19.
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